
LANDRAT  
 

PROTOKOLL 
 
 
Auszug aus dem Protokoll des Landrates  
vom 26. September 2012 
 
Anwesend: 51 Ratsmitglieder  
absolutes Mehr: 26 Stimmen; 2/3 Mehr: 34 Stimmen 
Zeit: 13.30 bis 17.50 Uhr 

 
1. Die bereinigte Tagesordnung wird genehmigt. 

2. Das Protokoll der Landratssitzung vom 29. August 2012 wird ge-
nehmigt. 

3. Das Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung 
und Konkurs (EG SchKG) wird in 2. Lesung genehmigt. 

4. Das Einführungsgesetz zum Übereinkommen über die gerichtliche 
Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Ent-
scheidungen in Zivil- und Handelssachen (EG Lugano-Überein-
kommen, EG LugÜ) wird in 2. Lesung genehmigt. 

5. Die Teilrevision des Gesetzes über Organisation und Verwaltung der 
Gemeinden (Gemeindegesetz, GemG) wird in 2. Lesung genehmigt. 

6. Die Teilrevision des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über 
die Familienzulagen (Kantonales Familienzulagengesetz, kFamZG) 
wird in 2. Lesung genehmigt. 

7. Die Teilrevision des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über 
die Krankenversicherung (Krankenversicherungsgesetz, kKVG) wird 
in 1. Lesung genehmigt. 

8. Das Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung (Kinder-
betreuungsgesetz) wird in 1. Lesung genehmigt. 

9. Der Bericht der Interparlamentarischen Geschäftsprüfungskommis-
sion zum Tätigkeitsbericht und zur Jahresrechnung 2011 der Hoch-
schule Luzern (Fachhochschule Zentralschweiz, FHZ) wird zur 
Kenntnis genommen. 

10. Der Bericht der Interparlamentarischen Geschäftsprüfungskommis-
sion zum Tätigkeitsbericht und zur Jahresrechnung 2011 der Päda-
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gogischen Hochschule der Zentralschweiz (PHZ) wird zur Kenntnis 
genommen. 

11. Der Bericht der Interparlamentarischen Geschäftsprüfungskommis-
sion zum Geschäftsbericht 2011 der Zentralschweizer BVG- und 
Stiftungsaufsicht wird zur Kenntnis genommen. 

12. Die Motion von Landrat Philippe Banz, Hergiswil, und Mitunterzeich-
nenden betreffend eine Teilrevision des Sozialhilfegesetzes und der 
Sozialhilfeverordnung wird gutgeheissen. 

13. Das Einfache Auskunftsbegehren von Landrat Urs Amstad, Becken-
ried, zur Entlassung des Kripochefs des Kantons Nidwalden wird 
durch Justiz- und Sicherheitsdirektor Alois Bissig beantwortet. 

14. Das Einfache Auskunftsbegehren von Landrat Martin Zimmermann, 
Ennetbürgen, betreffend Stand der Verhandlungen in Sachen Flug-
platz, Landerwerb durch Korporationen, wird durch Baudirektor Hans 
Wicki beantwortet. 

 

Stans, 27. September 2012 LANDRAT NIDWALDEN 

 Landratssekretär 

 Armin Eberli 


